
 

Allgemeine Geschäftsbedingungen ppa communications gmbh (PPACOMM) 
CH-6020 Emmenbrücke 

 

Teil I – Software-Überlassung 
§ 1. Vertragsgegenstand 

1) Gegenstand ist die Überlassung der Software gemäss Vertrag / Auftrag, im Folgenden 
"Software" genannt, und der jeweils aktuellen Produktbeschreibung. Die Produktbeschrei-
bung und die Systemvoraussetzungen sind dem Kunden im Rahmen der Vertragsverhand-
lungen zur Kenntnis gebracht worden. Die jeweils aktuelle Fassung der Produktbeschrei-
bung kann der Kunde jederzeit im Internet unter www.katalog-software.ch einsehen und 
ausdrucken. Weitere Geschäftsbedingungen sind ausgeschlossen, soweit in diesem Vertrag 
nichts anderes vereinbart ist. Mit der Bestellung der Ware oder Leistung von PPACOMM 
gelten diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen durch den Kunden als angenommen. 
Diese sind ein integraler Vertrags-Bestandteil. 

2) Der Kunde ist berechtigt, die Software im Rahmen seines Geschäftsbetriebs und der ver-
einbarten Zahl von Installationen/ Datenbankeinträgen gemäss Vertrag zu nutzen. PPA-
COMM gewährt dem Kunden die nicht ausschliesslichen und zeitlich unbefristeten mit der 
Einschränkung des § 5 unkündbaren und übertragbaren Nutzungsrechte an der Software. 
Eine Vergrösserung der Datenbankeinträge erfordert eine entsprechende Erweiterung der 
bestehenden vertraglichen Vereinbarungen. 

3) In der Lizenzgebühr sind nicht enthalten die Installation, Schulung oder kundenindividuelle 
Anpassungen der Software. Diese und sonstige Beratungs- oder Dienstleistungen sind ge-
sondert schriftlich zu vereinbaren und zu vergüten. 

4) PPACOMM ist berechtigt, Massnahmen zum Programmschutz zu treffen. 
 

§ 2. Preise, Zahlungsbedingungen, Eigentumsvorbehalt 

5) Preise und Fälligkeit ergeben sich aus dem Vertrag / Auftrag. Zahlt der Kunde nicht ent-
sprechend der Fälligkeit, so ist PPACOMM berechtigt, die Nutzung der Software in jeglicher 
Art zu beschränken. 

6) Sämtliche von PPACOMM gelieferten Waren und Werte bleiben bis zur vollständigen Bezah-
lung im Besitze der PPACOMM. Bis dahin darf der Kunde nicht über die gelieferten Waren 
bzw. Werte verfügen, insbesondere sie weder verkaufen noch vermieten noch verpfänden. 

7) Die Geltendmachung von Garantieansprüchen oder von noch zu erbringenden Dienstleis-
tungen berechtigt den Käufer nicht, Rechnungen zurückzubehalten. Die Verrechnung ohne 
vorgängige schriftliche Zustimmung durch PPACOMM ist ausgeschlossen. 

8) Geschätzte Aufwandstunden sind für die Erbringung von Leistungen als Richtwerte zu ver-
stehen. Dienstleistungen werden grundsätzlich zum effektiv erbrachten, detailliert ausge-
wiesenen Aufwand in Rechnung gestellt. 

 

§ 3. Rechte und Pflichten des Kunden / Beschränkungen 

9) Der Kunde ist berechtigt, von der Software eine Archivkopie zu Sicherungszwecken herzu-
stellen. Die einer ordnungsgemässen Datensicherung dienenden Vervielfältigungen der 
Software sind Teil des bestimmungsgemässen Gebrauchs. Der Kunde muss Sicherungs-
kopien der Software entsprechend kennzeichnen. 

10) Ist dem Kunden die Software zeitlich unbefristet überlassen worden, darf der Kunde diese 
Software nur nach schriftlicher Information und mit Zustimmung von PPACOMM an Dritte 
verkaufen. Zulässig ist der Weiterverkauf nur, wenn der Kunde die überlassenen Originale 
weitergibt und keine - auch nur teilweise - Kopien einschliesslich von Sicherungskopien zu-
rückbehält. 

11) Der Kunde darf keinen Teil der zusammen mit der lizenzierten Software gelieferten Pro-
grammdokumentation ohne schriftliche Genehmigung von PPACOMM vervielfältigen. 



 

12) Im Übrigen gelten die für Computerprogramme massgebenden Artikel des schweizerischen 
Bundesgesetzes über das Urheberrecht URG. 
 

§ 4. Haftung für Mängel 

13) Nach dem derzeitigen Stand der Technik können Mängel in der Software nicht völlig aus-
geschlossen werden. PPACOMM und deren Software-Lieferant leistet bei zeitlich unbefriste-
ter Überlassung für zwölf Monate nach Lieferung Gewähr dafür, dass die lizenzierte Soft-
ware und deren Updates bei der Übergabe nicht mit Sachmängeln behaftet sind. Ein uner-
heblicher Mangel ist unbeachtlich. Massstab ist die Produktbeschreibung, sofern keine an-
dere schriftliche Vereinbarung getroffen ist. Voraussetzung für Gewährleistungsansprüche 
ist die Reproduzierbarkeit oder Feststellbarkeit der Mängel. Der Gewährleistung unterliegt 
lediglich das jeweils letzte, dem Kunden überlassene Update. Fehlfunktionen aufgrund der 
Nichtbeachtung der geltenden Systemvoraussetzungen, insbesondere bei Nutzung der 
Software auf einer Hardware, die nicht den von PPACOMM angegebenen jeweiligen aktuel-
len Mindestanforderungen entspricht, stellen keine Mängel dar. 

14) Tritt ein Mangel in der Software auf, ist der Kunde verpflichtet, diesen binnen zwei Wochen 
schriftlich PPACOMM mitzuteilen. Im Rahmen der schriftlichen Mängelrüge sind der Mangel 
und seine Erscheinungsform so genau zu beschreiben, dass eine Überprüfung des Mangels 
und der Ausschluss eines Bedienungsfehlers für PPACOMM möglich ist. Geben die Pro-
grammdokumentationen eindeutige Hinweise zur Problemanalyse und klare Anleitungen 
zur Mängelbehebung und/oder handelt es sich somit um einen Mangel, der auf einer Fehl-
bedienung beruht, kann PPACOMM für ihre Inanspruchnahme angemessenen Aufwen-
dungsersatz verlangen. 

15) Bei der Lokalisierung und Behebung eines Mangels hat der Kunde PPACOMM in zumutba-
rem Rahmen kostenlos zu unterstützen, z.B. durch genaue Mängel- und Systembeschrei-
bungen, durch die Überlassung von Daten oder Zutrittsgewährung zur Hardware. 

16) Weist die Software einen Mangel im Sinne des Absatzes (14) auf, hat der Kunde Anspruch 
auf Nacherfüllung oder - nach Wahl von PPACOMM - auf Umgehung oder Neulieferung. 

17) PPACOMM kann bis zur Lieferung eines Updates eine vorläufige Nachbesserung auch 
dadurch leisten, dass sie dem Kunden Möglichkeiten, Prozeduren und Verfahren aufzeigt, 
den Mangel oder seine Auswirkungen zu umgehen. Dies gilt nicht, wenn diese Umgehung 
für den Kunden nicht zumutbar ist. 

18) Sofern und soweit PPACOMM auch durch zweimalige Nacherfüllung eine vertragsgemässe 
mangelfreie Leistung nicht gelingt, ist der Kunde nach Ablauf einer angemessenen Nach-
frist berechtigt, die Vergütung entsprechend herabzusetzen (Minderung) oder bei zeitlich 
befristeter Überlassung den Überlassungsvertrag in Bezug auf die vom Mangel betroffene 
Software zu kündigen. Die Geltendmachung von Schadensersatzansprüchen ist ausge-
schlossen. 

19) Die Haftungsbeschränkung gilt nicht bei Vorliegen einer Garantie oder einer zugesicherten 
Eigenschaft, arglistigem Verschweigen eines Mangels, bei Personenschäden sowie bei Vor-
satz oder grober Fahrlässigkeit. Ansprüche des Kunden auf Ersatz entgangenen Gewinns 
sind ausgeschlossen. 
 

§ 5. Kündigung der Nutzungsrechte 

20) Verletzt der Kunde schwerwiegend die vereinbarten Nutzungsrechte oder Schutzrechte des 
Rechtsinhabers, kann PPACOMM die Nutzungsrechte kündigen. Dies setzt eine erfolglose 
Abmahnung mit angemessener Fristsetzung durch PPACOMM voraus. 

21) Im Falle der Kündigung ist der Kunde verpflichtet, das Original der von der Kündigung be-
troffenen Software einschliesslich der Dokumentation und aller Kopien zu löschen oder an 
PPACOMM zurückzugeben. Auf Verlangen von PPACOMM gibt der Kunde über die Löschung 
eine Erklärung ab. 

22) Die sonstigen gesetzlichen Regelungen bleiben unberührt. 

 

  



 

Teil II – Software-Pflege 

§6. Vertragsgegenstand 

23) Gegenstand ist die Pflege der Software gemäss der Wartungsbedingungen aus dem Ver-
trag / Auftrag. 

24) Im Übrigen gelten die Bestimmungen aus Teil I, sofern nachfolgend keine abweichende 
Regelung getroffen ist. 

 

§7. Pflegebedingungen 

25) Unter Pflege verstehen die Vertragspartner die Beseitigung von Mängeln der Software und 
Dokumentation gemäss § 8 sowie die Weiterentwicklung der Software gemäss § 9. 

26) Bei einer Änderung der System-Hard- und/oder -Software des Kunden, auf/mit der die von 
PPACOMM gelieferten Software verwendet wird, ist PPACOMM bzw. deren Lieferant nur zur 
Fortsetzung der Pflege verpflichtet, wenn es sich um eine vom PPACOMM-Lieferanten frei-
gegebene System-Hard- oder -Software handelt oder die weitere Pflege ihr zumutbar ist. 
Ein Zurückbehaltungsrecht steht dem Kunden nicht zu. 

27) Von dieser Pflegevereinbarung sind Altversionen der Software nicht erfasst, wobei jede 
Version der Software, die nicht der allgemein aktuell ausgelieferten Version entspricht, als 
Altversion gilt. 

 

§8. Mängelbeseitigung 

28) PPACOMM hat zu veranlassen, dass die ihr mitgeteilten oder bekannt gewordenen Mängel 
der Software und Dokumentation beseitigt werden.  

29) Massstab für das Vorliegen von Mängeln der Software sind die - gegebenenfalls im Rah-
men der Pflege fortgeschriebenen - Produktbeschreibungen und Systemvoraussetzungen 
der Software.  

30) Tritt ein Mangel auf, ist der Kunde verpflichtet, diesen binnen zwei Wochen PPACOMM 
schriftlich mitzuteilen  

31) In eiligen Fällen kann die Hotline von PPACOMM in Anspruch genommen werden. Diese 
steht dem Kunden montags bis freitags zu den üblichen Geschäftszeiten von PPACOMM zur 
Verfügung. Deren Inanspruchnahme befreit den Kunden jedoch nicht von der Pflicht zur 
Übersendung der Mängelmeldung und erforderlichen Unterlagen. Die jeweils gültigen Ge-
schäftszeiten der Hotline werden Ihnen bekannt gegeben.  

32) PPACOMM wird gemeldete Mängel unverzüglich an seine Lieferanten weiterleiten. Abhängig 
von der objektiven Schwere des Mangels unverzüglich oder in angemessener Zeit nach 
Zurverfügungstellung der erforderlichen Unterlagen wird der Software-Lieferant mit der 
Mängelbeseitigung beginnen. Die Schwere des Mangels wird durch den Lieferanten auf Ba-
sis der gewöhnlichen Nutzung der Software durch die Mehrheit der Kunden beurteilt.  

33) Kann wegen des gemeldeten Mangels die Software vollständig nicht produktiv genutzt 
werden oder bricht die EDV des Kunden infolge des gemeldeten Mangels vollständig zu-
sammen, teilt der Kunde PPACOMM dies bei der Mängelmeldung mit und belegt dies auf 
Verlangen von PPACOMM, so hat PPACOMM bzw. deren Lieferant innerhalb eines Werkta-
ges mit der Mängelbeseitigung zu beginnen, soweit ihr dies möglich und zumutbar ist.  

34) Die Mängelbeseitigung muss abhängig von der durch PPACOMM gemäss Absatz (32) beur-
teilten Schwere des Mangels in zumutbarer Zeit beendet sein, sofern PPACOMM dem Kun-
den nicht innerhalb dieser Frist eine zumutbare Umgehungsmöglichkeit zur Verfügung 
stellt. Diese Frist verlängert sich angemessen, wenn PPACOMM nachweist, dass deren Lie-
ferant den Umständen nach genügend und entsprechend qualifiziertes Personal mit der 
Mängelbeseitigung beschäftigt.  

35) Stellt sich heraus, dass es sich nicht um einen Mangel der Software handelt, so kann PPA-
COMM ein gesondertes Entgelt gemäss der jeweils gültigen Honorarpreisliste verlangen 
und, sollten die Arbeiten noch nicht beendet sein, deren Fortsetzung von einer entspre-
chenden Zahlung abhängig machen. 



 

§9. Weiterentwicklung 

36) PPACOMM bzw. deren Software-Lieferant wird die Software an Folgeversionen der in § 7 
(26) beschriebenen Hard- und Softwarekomponenten nach deren Freigabe anpassen. PPA-
COMM behält sich den Zeitpunkt der Freigabe nach billigem Ermessen vor.  

37) PPACOMM bzw. deren Software-Lieferant kann die Software ferner nach eigenem Ermes-
sen aufgrund eigener Forschungen oder Anregungen des Kunden oder anderer Anwender 
hinsichtlich Funktionalität und Ergonomie weiterentwickeln. Der Kunde kann hieraus weder 
ein Recht auf Vornahme bestimmter Änderungen/Ergänzungen der Software ableiten noch 
allgemein über die in Absatz (36) beschriebenen Weiterentwicklungen hinausgehende Än-
derungen/Ergänzungen der Software verlangen. 

 

§10. Updates 

38) PPACOMM bzw. deren Software-Hersteller liefert Updates der Software aufgrund von Pro-
grammänderungen/-erweiterungen gemäss der § 8 und § 9 oder aufgrund anderer Pro-
grammänderungen in Form separater Datenträger, sofern die Installation des Updates 
nicht durch Vornahme der Änderungen durch den Kunden oder durch Fernwartung erfol-
gen kann. Erforderliche Dokumentationen werden nur in elektronischer Form geliefert. 

39) Der Kunde kann u.U. die Installation der Updates selbst vornehmen bzw. muss dieses bei 
PPACOMM in Auftrag geben. 

40) Der Kunde ist zur unverzüglichen Übernahme und Installierung aller Updates, spätestens 
jedoch bis zur Lieferung des folgenden Updates, verpflichtet, da die funktionsfähige Instal-
lierung von Updates die funktionsfähige Installation des vorherigen Programmstands vo-
raussetzt. 

41) PPACOMM räumt dem Kunden an allen Updates Nutzungsrechte in dem Umfang ein, wie 
sie an dem Programm, mit dem sie bestimmungsgemäss genutzt werden oder das sie er-
setzen sollen, bestehen. 

42) Das Nutzungsrecht an der Software, die durch die gelieferten Updates technisch ersetzt 
werden, erlischt innerhalb von zwei Wochen, nachdem der Kunde die gelieferten Updates 
produktiv einsetzt, spätestens aber einen Kalendermonat nach Eingang der gelieferten Up-
dates beim Kunden. 
 

§11. Vergütung für Pflegeleistungen 

43) Die Pflegegebühr für die Leistungen gem. § 6 mit dem in § 7 - § 10 beschriebenen Leis-
tungsumfang sowie die Fälligkeiten ergeben sich aus dem Auftrag. Die erstmalige Berech-
nung der Pflege erfolgt mit dem vertraglich vereinbarten Nutzungsbeginn. Die Vergütung 
wird jährlich im Voraus in Rechnung gestellt. 

44) Die Pflegegebühr kann mit einer Ankündigungsfrist von drei Monaten zum Ende eines Ka-
lenderjahres gekündigt werden, ansonsten verlängert sie sich um ein weiteres Jahr. 

 

§12. Pflegebeginn/-dauer 

45) Die Pflege der Software beginnt mit dem Nutzungsbeginn und läuft vorbehaltlich abwei-
chender Vereinbarungen auf unbestimmte Zeit. 

46) Die Pflegevereinbarung kann von jedem Vertragspartner mit einer Frist von drei Monaten 
zum Jahresende gekündigt werden. 

47) Die Kündigung hat schriftlich zu erfolgen und ist von dem jeweils anderen Vertragspartner 
unter Mitteilung des Zugangs der Kündigungserklärung unverzüglich schriftlich zu bestäti-
gen. 
 
 
 
 



 

§13. Mitwirkungspflichten des Kunden bei Pflege der Software 

48) Der Kunde wird PPACOMM in jeder Hinsicht bei der Erfüllung der vertraglichen Leistungs-
pflichten unterstützen. Er wird insbesondere im Rahmen seiner Möglichkeiten PPACOMM 
nach besten Kräften bei der Suche nach der Fehlerursache unterstützen und erforderli-
chenfalls seine Mitarbeiter zur Zusammenarbeit mit den von PPACOMM Beauftragten an-
halten. Zu den Unterstützungsleistungen gehört auch die Inanspruchnahme des jeweiligen 
Supports Dritter für die eingesetzten Betriebssysteme, Mailsoftwaresysteme und verwen-
deten Drittkomponenten, die keine PPACOMM Softwareprodukte sind, aber zusammen mit 
diesen genutzt werden. 

49) PPACOMM kann verlangen, dass der Ansprechpartner des Kunden Schulungen in der Nut-
zung der Software nachweist. 

50) Der Kunde wird bei Fehlermeldungen die aufgetretenen Symptome, die System- und Hard-
wareumgebung detailliert beobachten und - ggf. unter Verwendung von PPACOMM gestell-
ter Formulare - PPACOMM einen Fehler unter Angabe von für die Fehlerbeseitigung zweck-
dienlichen Informationen, beispielsweise Anzahl der betroffenen User, Schilderung der 
System- und Hardwareumgebung sowie ggf. simultan geladener Drittsoftware, und Unter-
lagen melden; festgestellte Fehlfunktionen sind PPACOMM in reproduzierbarer Form auf 
einem geeigneten Datenträger zur Verfügung zu stellen. 

51) Der Kunde ist zur ordnungsgemässen Datensicherung verpflichtet. Insbesondere ist er ver-
pflichtet, unmittelbar vor Einspielung oder Umsetzung einer Pflegeleistung eine Datensi-
cherung vorzunehmen und alle im Zusammenhang mit der Software verwendeten oder er-
zielten Daten in maschinenlesbarer Form als Sicherungskopie bereit zu halten, welche eine 
Rekonstruktion verlorener Daten mit vertretbarem Aufwand ermöglicht. 

52) Der Kunde sorgt dafür, dass den für die Durchführung der Software-Supportleistungen von 
PPACOMM beauftragten Mitarbeitern bei separat beauftragten Vor-Ort Leistungen zu der 
vereinbarten Zeit freier Zugang zu dem jeweiligen Rechner und der Software gewährt 
wird. Der Kunde wird sicherstellen, dass während dieser Software-Supportleistungen vor 
Ort ein qualifizierter Mitarbeiter des Kunden am Aufstellungsort unterstützend zur Verfü-
gung steht. 

53) Bei den vorstehend genannten Mitwirkungspflichten handelt es sich um wesentliche Ver-
tragspflichten. Verletzt der Kunde seine Mitwirkungspflichten, ist PPACOMM zur Leistungs-
erbringung nicht verpflichtet. Bei wiederholter oder schwerwiegender Pflichtverletzung ist 
PPACOMM berechtigt, innerhalb einer Frist von einem Monat zu kündigen. Das Vertrags-
verhältnis endet mit dem Ende des Folgemonats. Die sonstigen gesetzlichen Regelungen 
bleiben unberührt. 

 

 

 

Teil III – Erbringung von Dienstleistungen 

§14. Art und Umfang der Dienstleistungen 

PPACOMM erbringt die Dienstleistung zu den Vereinbarungen im Dienstleistungsvertrag/Auf-
trag und nach dem bei Vertragsschluss aktuellen Stand der Technik und durch Personal, das 
für die Erbringung der vereinbarten Leistungen qualifiziert ist. 

 

§15. Mitwirkungsleistung des Kunden 

Der Kunde wird PPACOMM bei der Erbringung der Dienstleistungen in angemessenem Umfang 
unterstützen. Er wird ihr insbesondere die erforderlichen Informationen und Unterlagen voll-
ständig und rechtzeitig zur Verfügung stellen. Darüber hinausgehende Mitwirkungsleistungen 
bedürfen der gesonderten Vereinbarung im Dienstleistungsvertrag/Auftrag. Die ordnungsge-
mässe Datensicherung obliegt dem Kunden. 



 

§16. Rechte an den verkörperten Dienstleistungsergebnissen 

PPACOMM räumt dem Kunden das nicht ausschliessliche, dauerhafte, unwiderrufliche und nicht 
übertragbare Recht ein, die im Rahmen des Vertrages erbrachten, verkörperten Dienstleis-
tungsergebnisse zu nutzen, soweit sich dies aus Zweck und Einsatzbereich des Vertrages 
ergibt. Diese Rechte schliessen die vereinbarten Zwischenergebnisse, Schulungsunterlagen und 
Hilfsmittel ein. 

 

§17. Vergütung für Dienstleistungen 

54) Werden Leistungen beim Kunden oder aufgrund eines gesondert vereinbarten Einzelauftra-
ges erbracht, ist die Vergütung das Entgelt für den Zeitaufwand der vertraglichen Leistun-
gen gemäss der jeweils aktuellen Preisliste für Dienstleistungen. Materialaufwand werden 
gesondert vergütet. Vom Kunden zu vertretende Wartezeiten der PPACOMM Mitarbeiter 
werden wie Arbeitszeiten vergütet. 

55) PPACOMM erstellt die Rechnung im Falle der Vergütung nach Aufwand sofort nach Erbrin-
gung der Dienstleistung, soweit nichts anderes vereinbart ist. Eine Vergütung nach Auf-
wand wird nach Erhalt einer prüffähigen Rechnung mit entsprechendem Leistungsnach-
weis fällig. Der Leistungsnachweis gilt auch als genehmigt, wenn und soweit der Kunde 
nicht innerhalb von 14 Kalendertagen nach Erhalt Einwände geltend macht. 

56) Ein im Auftrag vereinbarter Festpreis ist das Entgelt für alle im Auftrag für diesen Festpreis 
definierten Leistungen. Die Festpreisvergütung wird zu den im PPACOMM-Angebot zum Auf-
trag vereinbarten Fristen fällig. Voraussetzung für die Fälligkeit ist der Erhalt einer prüffähi-
gen Rechnung (siehe auch (8). 

57) Reisekosten und Spesen werden zusätzlich verrechnet. 

 

§18. Qualitative Leistungsstörung 

58) Wird die Dienstleistung nicht vertragsgemäss oder fehlerhaft erbracht und hat PPACOMM 
dies zu vertreten, ist sie verpflichtet, die Dienstleistung ohne Mehrkosten für den Kunden 
innerhalb angemessener Frist vertragsgemäss zu erbringen. Voraussetzung ist eine Rüge 
des Kunden, die unverzüglich zu erfolgen hat, spätestens innerhalb von 2 Wochen nach 
Kenntnis. Gelingt die vertragsgemässe Erbringung der Dienstleistung aus von PPACOMM zu 
vertretenden Gründen auch innerhalb einer vom Kunden ausdrücklich zu setzenden ange-
messenen Nachfrist in wesentlichen Teilen nicht, ist der Kunde berechtigt, den Vertrag 
fristlos zu kündigen. 

59) In diesem Falle hat PPACOMM Anspruch auf Vergütung für die bis zum Wirksamwerden der 
Kündigung aufgrund des Vertrages erbrachten Leistungen. Die Vergütung entfällt nur für 
solche Leistungen, für die der Kunde innerhalb von 4 Wochen nach Erklärung der Kündi-
gung nachweist, dass sie für ihn nicht nutzbar sind. 

60) Das Recht zur ausserordentlichen Kündigung aus wichtigem Grund bleibt unberührt. Eine 
aussergerichtliche Kündigung durch den Kunden setzt eine erfolglose Abmahnung voraus. 

61) PPACOMM hat Anspruch auf Vergütung für die bis zum Wirksamwerden der Kündigung auf-
grund des Vertrages erbrachten Leistungen. Die Vergütung entfällt nur für solche Leistun-
gen, für die der Kunde innerhalb von 4 Wochen nach Erklärung der Kündigung darlegt, 
dass sie für ihn ohne Interesse sind. Weitergehende Ansprüche des Kunden wegen qualita-
tiver Leistungsstörungen sind ausgeschlossen. Dieser Ausschluss gilt nicht bei Vorsatz oder 
grober Fahrlässigkeit sowie nicht bei der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Ge-
sundheit. 

 

  



 

Teil IV – Allgemeines 

§19. Zahlungsfristen/Verzug 

62) Sämtliche Zahlungsfristen beginnen mit dem Rechnungsdatum. Vorbehaltlich einer ander-
weitigen Vereinbarung ist der Rechnungsbetrag unverzüglich und ohne Abzug mit Erhalt 
der Leistung und einer prüfbaren Rechnung fällig und zahlbar. 

63) Gerät der Kunde mit einer Zahlung ganz oder teilweise in Verzug, ist PPACOMM berechtigt, 
von dem betreffenden Zeitpunkt an, die gesetzlichen Zinsen in Höhe von 5% sowie die 
Mahngebühren zu verrechnen. Die Geltendmachung eines weiteren Schadens sowie das 
Recht auf Rücktritt vom Überlassungsvertrag oder auf Kündigung des Pflege- oder Dienst-
leistungsvertrages bleiben vorbehalten. PPACOMM ist weiterhin zur Zurückhaltung ihrer 
Leistungen sowie zur Forderung berechtigt, noch ausstehende Lieferungen und Leistungen 
nur gegen Vorauszahlungen oder Sicherheitsleistungen auszuführen. 

 

§20. Urheberrechte 

64) Die Software und ihre Updates einschliesslich der zugehörigen Dokumentationen sind ur-
heberrechtlich geschützt (siehe auch (12). 

 

§21. Haftung 

65) PPACOMM haftet nicht für Verluste oder Schäden irgendwelcher Art (direkte oder indirekte 
Schäden unter Einschluss von Folgeschäden). Schadensersatzansprüche aus Unmöglichkeit 
der Leistung, aus Vertragsverletzung, aus Verschulden bei Vertragsschluss und aus uner-
laubter Handlung, sind, soweit nicht vorsätzliches oder grob fahrlässiges Handeln vorliegt, 
ausgeschlossen. 

66) PPACOMM übernimmt keine Haftung für den Inhalt, die Funktionalität und die Fehlerfrei-
heit der Fremdsoftware. Diese Gewährleistung obliegt ausschliesslich dem Hersteller der 
Software.  

 

§22. Datenschutz/Geheimhaltung 

67) Der Kunde stellt sicher, dass PPACOMM alle relevanten, über die gesetzlichen Regelungen 
hinausgehenden Sachverhalte, deren Kenntnis für sie aus Gründen des Datenschutzes und 
der Geheimhaltung erforderlich ist, bekannt gegeben werden. Der Kunde ist verantwortlich 
für die Einhaltung von Gesetzen und Vorschriften über den Datenschutz und die IT-Sicher-
heit. 

68) Sollte die Durchführung einer Pflegemassnahme ohne Zugriff auf personenbezogene Daten 
durch PPACOMM nicht möglich sein, ist der Kunde darüber informiert, dass er, gemäss den 
rechtlichen Vorgaben, die betroffenen Personen darauf hinzuweisen hat, dass er ihre Daten 
an PPACOMM weitergibt oder dieser den Zugang zu ihren Daten ermöglicht. Der Kunde ist 
sich bewusst, dass er dafür die Einwilligung der betroffenen Personen in geeigneter Form 
vor der Durchführung des Pflegeauftrages einzuholen hat. 

69) Der Kunde, PPACOMM und deren Software-Lieferant sind verpflichtet, alle im Rahmen des 
Pflege- und Dienstleistungsverhältnisses erlangten vertraulichen Informationen, Geschäfts- 
und Betriebsgeheimnisse vertraulich zu behandeln, insbesondere nicht an Dritte weiterzu-
geben oder anders als zu vertraglichen Zwecken zu verwerten. 

 

  



 

§24. Schlussbestimmungen 

70) Änderungen bedürfen der Schriftform. Dies gilt auch für die Schriftformklausel. 
71) Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrags ganz oder teilweise unwirksam oder er-

gänzungsbedürftig sein oder werden, so bleibt die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen 
unberührt. Die Parteien werden anstelle der unwirksamen oder ergänzungsbedürftigen 
Bestimmungen eine neue Regelung vereinbaren, die dem gewollten wirtschaftlichen Zweck 
am nächsten kommt. 

72) Auf das Rechtsverhältnis zwischen PPACOMM und dem Kunden findet schweizerisches 
Recht Anwendung. Erfüllungsort für alle Verbindlichkeiten sowie Gerichtsstand ist Emmen-
brücke/Luzern. PPA-COMM ist jedoch berechtigt, den Kunden an dem für diesen allgemein 
geltenden Gerichtsstand zu verklagen. 
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